
1. Verkaufsfläche bis 800 qm je 10 qm 1 Person zulässig, ab 801 qm je 20 qm 1 Person zulässig (z.B. 1600 qm : 80 Personen + 40 Personen = 120 Personen)

Stand 09.02.2022 - 14:00 Uhr Die Verordnungen sind über den jeweiligen Link verknüpft.
Großhandel für 

Publikumsverkehr ohne Abhol
und Lieferdienst

keine Maskenpflicht für 
Mitarbeiter hinter  z.B. Plexiglas

Scheiben Hotline
Bund  Link : Besonderes
BMAS  FAQs zu 3G am Arbeitsplatz

Baden Württemberg
Zutritt und Beratung Profis in 

Betriebsräumen möglich
Zutritt und Beratung 
Privatkunden erlaubt

ohne Personen 
beschränkung FFP2 Masken (Kunden) 0800 4020088

https://www.badenwuerttemberg.de/de/service/aktuelleinfoszucorona/aktuellecoronaverordnungdeslandesbadenwuerttemberg/ gültig 09.02.2225.02.2022

Bayern
Zutritt und Beratung Profis in 

Betriebsräumen möglich
Zutritt und Beratung 
Privatkunden erlaubt 1 Person/10qm

FFP2 Masken (Kunden) ab 
Ampel gelb auch MA 089 122220

https://www.gesetzebayern.de/Content/Document/BayIfSMV_15G1 gültig ab 09.02.2223.02.2022

Berlin
Zutritt und Beratung Profis in 

Betriebsräumen möglich
Zutritt und Beratung 
Privatkunden erlaubt 1 Person/5qm medizinische Masken 030 9028 2828

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/ gültig 01.02.202204.03.2022

Brandenburg
Zutritt und Beratung Profis in 

Betriebsräumen möglich
Zutritt und Beratung 
Privatkunden erlaubt

Zutrittskontrolle, 
Abstandsgebot 1,5m FFP2 Masken (Kunden) 0331 866  5050

https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/2__sars_cov_2_eindv#7 gültig 08.02.2223.02.2022

Bremen
Zutritt und Beratung Profis in 

Betriebsräumen möglich
Zutritt und Beratung 
Privatkunden erlaubt

FFP2/KN95 wg. 
Warnstufe 4 medizinische Masken 0421 115

https://www.gesundheit.bremen.de/corona/coronaverordnungen37349 gültig bis 18.02.2022

Hamburg
Zutritt und Beratung Profis in 

Betriebsräumen möglich
Zutritt und Beratung 
Privatkunden erlaubt 1 Person/10qm

FFP 2 Masken oder 
vergleichbar 040 428 284 000

https://www.hamburg.de/verordnung/ gültig bis 26.02.2022

Hessen
Zutritt und Beratung Profis in 

Betriebsräumen möglich
Zutritt und Beratung 
Privatkunden erlaubt

ohne Personen 
beschränkung FFP2 Masken (Kunden) 0800  555 4666

https://www.hessen.de/sites/hessen.hessen.de/files/202202/lf_coschuv_stand_07.02.22.pdf gültig 07.02.2206.03.2022

MecklenburgVorpommern
Zutritt und Beratung Profis in 

Betriebsräumen möglich
Zutritt und Beratung 
Privatkunden erlaubt 1 Person/10qm

medizinische Masken oder 
FFP 2 0385 588 11311

https://www.regierungmv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/CoronaVerordnung.pdf gültig bis 02.03.2022

Niedersachsen
Zutritt und Beratung Profis in 

Betriebsräumen möglich
Zutritt und Beratung 
Privatkunden erlaubt es gilt Punkt 1 oben FFP2  0511 120  6000

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriftenderlandesregierung185856.html gültig bis 23.02.2022

NordrheinWestfalen
Zutritt und Beratung Profis in 

Betriebsräumen möglich 2G Privatkunden
Gartenund 

Futtermittelmärkte medizinische Masken 0211 9119  1001

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/220119_coronaschvo_ab_20.01.2022_lesefassung.pdf gültig bis 09.03.2022

RheinlandPfalz
Zutritt und Beratung Profis in 

Betriebsräumen möglich 2G Privatkunden
Gartenund 

Futtermittelmärkte medizinische Masken 0800 5758100

https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/Verordnungen/30._CoBeVo/220127_30_CoBe 1 Person/10qm gültig  31.01.2228.02.22

Saarland
Zutritt und Beratung Profis in 

Betriebsräumen möglich
Zutritt und Beratung 
Privatkunden erlaubt

ohne Personen 
beschränkung medizinische Masken 0681 501  4422

https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/rechtsverordnungmassnahmen/_documents/verordnung_stand220125.html#doc0 gültig am 07.02.2022

Sachsen
Zutritt und Beratung Profis in 

Betriebsräumen möglich Aktuell 3 G Siehe Punkt 1 medizinische Masken 0800 1000214

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMSSaechsCoronaNotVO20211119Lesefassung20220202.pdf gültig 06.02.2206.03.2022

SachsenAnhalt
Zutritt und Beratung Profis in 

Betriebsräumen möglich
Zutritt und Beratung 
Privatkunden erlaubt 1 Person/10qm medizinische Masken 0391 2564222

https://www.sachsenanhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/03._5._AEVO_EindV_Lesefassung.pdf gültig bis 24.02.2022

SchleswigHolstein
Zutritt und Beratung Profis in 

Betriebsräumen möglich
Zutritt und Beratung 
Privatkunden erlaubt

ohne Personen 
beschränkung

medizinische Masken oder 
FFP2 0431 79700001

https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220208_CoronaBekaempfungsVO.html gültig bis 02.03.2022

Thüringen
Zutritt und Beratung Profis in 

Betriebsräumen möglich
Zutritt und Beratung 
Privatkunden erlaubt 1 Person / 10 qm medizinische Masken 0361 75049049

https://www.tmasgff.de/covid19/verordnung#c1547 gültig bis 02.03.2022

1. Technische Schutzmaßnahmen
2. Abstandsregeln mind. 1,50 m
3. Hygiene und Desinfektion (Hygienekonzept)
4. Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilungen

Betrieb unter Einhaltung der Hygienevorschriften des Robert Koch Instituts ohne Maske möglich:

Die Leitlinien zur Bewältigung der Corona-Pandemie haben Bund und Länder gemeinsam beschlossen. Nach dem föderalen Prinzip erlassen die Länder in ihrer 
Zuständigkeit die konkreten Regelungen. Was im Detail in Ihrer Region gilt, finden Sie auf der Seite Ihres Bundeslandes. Wichtige Eckpunkte:

2. Erweiterung Maskenpflicht auch auf Betriebsräume ohne Publikumsverkehr, wenn Abstand nicht einzuhalten und/bzw. keine techn. Schutzmaßnahmen vorhanden. 
Maskenpflicht auch auf Parkplätzen und Freigelände. Zu medizinischen Masken zählen OP Masken, Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2. Als gleichwertig zu 
FFP2 Masken werden Masken des Standards KN95/N95 angesehen. 

3. Solange der Großhandel (Produktionsverbindungshandel) und Bau- sowie Raiffeisenmärkte der Grundversorgung zugeordnet sind, gilt für die Kunden im Baustoff 
Fachhandel keine 3G oder 2G Pflicht.  Auf Kreisebene sind weitere Verschärfungen je nach Infektionslage möglich.

Einzelhandel/ Privatkunden und 

Ausstellungen 

4. Neu ab 24.11.21 : 3 G Regel am Arbeitsplatz. Arbeitgeber und Beschäftigte dürfen Betriebsstätten nur betreten, wenn Sie geimpfte, genesene oder getestete 
Personen im Sinne der Verordnung sind. Einen Nachweis müssen die Beschäftigten bei sich tragen, oder beim Arbeitgeber hinterlegen. Die Kontrollpflicht obliegt dem 
Arbeitgeber oder einer befugten Person. Daten zum Status 3G dürfen vom Arbeitgeber erhoben werden, und müssen nach 6 Monaten gelöscht werden. Das 
Testpflichtangebot des Arbeitgebers (2 Tests pro Woche) kann in den Betriebsräumen stattfinden. Die Testdokumentation muss enthalten: Datum, Name, 
Geburtsdatum, Art der Testung (Herstellerbezeichnung). Außerdem gibt es wieder eine Homeofficepflicht.


